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Expertengremium XPassAusweis

Mit diesem Dokument werden verbindliche Handlungsanweisungen für die Implementierung
von XPassAusweis 23.11 festgelegt, die von den Herstellern von Fachverfahren für das XPassAus-
weis-Wesen unverzüglich zu berücksichtigen sind.

Die Abschnittsnummern in diesem Dokument korrespondieren zu den Kapitelnummern der Spezifikati-
on von XPassAusweis.

1 Einleitung

… derzeit keine Handlungsanweisungen …

2 Allgemeines

… derzeit keine Handlungsanweisungen …

3 Kommunikation zwischen Pass-/Ausweisbehörden

3.1 Mitzug der PA-Daten zur örtlich zuständigen Behörde

Umgang mit Seriennummern für vorläufige Dokumente/Kinderreisepässe

Der Mitzug von Daten aus Kinderreisepässen und vorläufigen Pässen, vorläufigen Personalausweisen
und Ersatzpersonalausweisen ist derzeit nicht durchführbar, da die Seriennummern zu diesen Doku-
menten nicht korrekt gebildet werden können. Zur Erläuterung s. Umgang mit Seriennummern für vor-
läufige Dokumente/Kinderreisepässe [2]
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3.2 Leeres Element Geburtsname in Dokumentendaten
In den Datentypen für die Übermittlung der Dokumentendaten von der ausstellenden Behörde an die
örtlich zuständige Behörde kann es zu einer unerwünschten Nachrichten-Zurückweisung im Umgang
mit dem Geburtsnamen kommen.
In den Typen DatenPass, DatenPersonalausweis und DatenEidKarte ist das Element geburtsname man-
datorisch angelegt. Der Geburtsname ist aber nicht regelmäßig vorhanden, das Element müsste dann
leer übermittelt werden. Leere mandatorische Datenelemente sind jedoch ein Rückweisungsgrund nach
dem Basismodul. Dort existiert die grundsätzliche Vorgabe "kein mandatorisches Kindelement des Typs
din91379:datatypeC". Ausnahmen von dieser Regeleung sind zwar möglich, derzeit aber nicht in XPas-
sAusweis definiert.
Nachrichten des Typs mitzug.MitzugPersonalausweis.9311, mitzug.MitzugPass.9312 und mitzug.Mit-
zugEidKarte.9313 werden nicht zurückgewiesen, wenn im jeweiligen DatenElement das mandatorische
Kindelement geburtsname nicht gefüllt ist. Im Typ DatenPersonalausweis soll zudem die Prüfung für die
Elemente sperrsumme und sperrkennwort ausgesetzt werden.
Die regelmäßige Rückweisung der aufgeführten Nachrichten mit einem leeren Kindelement geburtsna-
me, sperrsumme oder sperrkennwort wird in diesen Fällen ausgesetzt.

4 Abruf von Lichtbildern aus Pass- und Ausweisregistern

4.1 Automatisierter Abruf von Lichtbildern für Sicherheitsbehörden
Umgang mit Seriennummern für vorläufige Dokumente/Kinderreisepässe
Bei der Umsetzung der Datenübermittlung durch die Fachverfahrenshersteller fällt ein Problem bei der
Definition der Seriennummern für vorläufige Dokumente und Kinderreisepässe auf. Nach Abstimmung
mit dem BMI ist in den Seriennummern von Kinderreisepässen und vorläufigen Dokumenten an der
zweiten Stelle der Seriennummer immer ein Leerzeichen. Derzeit lässt die zugrunde liegende Schema-
datei der Spezifikation XPassAusweis aber keine Leerzeichen zu.
Zusätzlich weicht der mögliche Umfang der Buchstaben, die an der ersten Stelle der Seriennummer von
vorläufigen Dokumenten und Kinderreisepässen verwendet werden kann (s. Anlage 11 PassV sowie
Anhang 3 PAuswV), von der Auflistung der Buchstaben für reguläre Dokumente ab.
Aus diesem Grund sind die Daten von vorläufigen Dokumenten und von Kinderreisepässen nicht im Rah-
men des Mitzugs zu übermitteln. Ein asynchroner Lichtbildabruf über die Seriennummer dieser Doku-
mente ist nicht möglich.
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